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An 

Alle Landeshauptleute 

Verband der Versicherungsunternehmen 

Geschäftszahl: 2021-0.905.720 Wien, am 18. Jänner 2022 

 

Erlass; Hinterlegung von Kennzeichentafeln und Zulassungsbescheinigung 
nach Tod des:der Zulassungsbesitzers:Zulassungsbesitzerin 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Wenn der:die Zulassungsbesitzer:in verstorben ist, ist während des 

Verlassenschaftsverfahrens unter Vorlage der Sterbeurkunde und der 

Zulassungsbescheinigung eine Hinterlegung von Kennzeichentafeln und 

Zulassungsbescheinigung gem. § 52 KFG (Kraftfahrgesetz) möglich. 

 

Es wird ersucht, diesen Erlass allen befassten Behörden, Dienststellen und Zulassungsstellen 

zur Kenntnis zu bringen. 

 

 

 

Für die Bundesministerin: 

Dr. Wilhelm Kast 
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